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102/24 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
– Windenergieanlagen am Standort Dülmen –

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der Windenergie Daldrup GmbH & 
Co. KG, Am Lohrkamp 3, 48249 Dülmen mit Datum vom 
28.06.2024 eine Genehmigung mit folgendem verfügenden 
Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 28.09.2023, hier 
eingegangen am 08.01.2024, die Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb von vier genehmigungspflichtigen 
Anlagen zur Nutzung von Windenergie am Standort 48249 
Dülmen erteilt. Die Maßnahme darf auf den Grundstücken in 
48249 Dülmen, Kreis Coesfeld, Gemarkung Dülmen-Kirch-
spiel, Flur 78/ Flurstück 15 (WEA 1), Flur 79/ Flurstück 73 
(WEA 2), Flur 79/ Flurstück 70 (WEA 3), Flur 81/ Flurstück 
14 (WEA 4) durchgeführt werden.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zum Abfallentsorgungsrecht 
und Bodenschutz, zum Immissionsschutz, Gewässer- und 
Grundwasserschutz, zur Flugsicherung, zum Landschafts-, 
Natur- und Artenschutz sowie zum Arbeitsschutz ergangen.

Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage er-
hoben werden. 

Nicht am Verfahren beteiligte Dritte können gegen den Be-
scheid innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungs-
frist Widerspruch beim Kreis Coesfeld, Der Landrat, 70-Um-
welt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 
48651 Coesfeld, einlegen. Der Widerspruch ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs gegen diesen Bescheid kann nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung gestellt und begründet 
werden. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides vom 28.06.2024 in der Zeit 
vom 16.07.2024 bis einschließlich 29.07.2024 während der 
Dienststunden zur Einsicht an folgenden Stellen ausliegt:

1. Stadtverwaltung Dülmen, Abt. 723 Bauverwaltung,
 Herrn Büning, Raum 26, Heinrich-Leggewie-Str. 13,
  48249 Dülmen,

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, 
 Raum 218, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbe-
scheid im oben genannten Zeitraum einzusehen unter der 
Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Coesfeld, den 10.07.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2023/0796-0019510
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

103/24 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
– Windenergieanlage am Standort Rosendahl –

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der KleiWind GmbH & Co. KG, Heger-
ort 48, 48720 Rosendahl mit Datum vom 27.06.2024 eine 
Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 26.04.2023 die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer ge-
nehmigungspflichtigen Anlage zur Nutzung von Windener-
gie am Standort Rosendahl erteilt. Die Maßnahme darf auf 
dem Grundstück in Rosendahl, Kreis Coesfeld, Gemarkung 
Osterwick, Flur 34, Flurstück 41 durchgeführt werden.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zum Abfallentsorgungsrecht 
und Bodenschutz, zum Immissionsschutz, Gewässer- und 
Grundwasserschutz, zur Flugsicherung, zum Landschafts-, 
Natur- und Artenschutz, zur Archäologie, zum Arbeitsschutz 
sowie zur Verkehrssicherheit ergangen.

Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage er-
hoben werden. 

Nicht am Verfahren beteiligte Dritte können gegen den Be-
scheid innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungs-

https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
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frist Widerspruch beim Kreis Coesfeld, Der Landrat, 70-Um-
welt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 
48651 Coesfeld, einlegen. Der Widerspruch ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs gegen diesen Bescheid kann nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung gestellt und begründet 
werden. 
 
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides vom 27.06.2024 in der Zeit 
vom 16.07.2024 bis einschließlich 29.07.2024 während der 
Dienststunden zur Einsicht an folgenden Stellen ausliegt:

1. Gemeindeverwaltung Rosendahl, Raum 127, 
 Haupstraße 30, 48720 Rosendahl,

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, Raum 218, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld,

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbe-
scheid im oben genannten Zeitraum einzusehen unter der 
Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Coesfeld, den 10.07.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2023/0522-0019665
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

104/24 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
– Zwei Windenergieanlagen „Bürgerwind Kley“ am 
Standort Rosendahl Osterwick –

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der Bürgerwind Kley GmbH & Co. KG, 
GF August Rietfort, Horst 63, 48720 Rosendahl, mit Datum 
vom 27.06.2024 eine Genehmigung mit folgendem verfü-
genden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 27.06.2023, hier 
eingegangen am 25.09.2023, die Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb von zwei genehmigungspflichtigen 
Anlagen zur Nutzung von Windenergie am Standort 48720 
Rosendahl (Osterwick) erteilt.
Die Maßnahme darf auf den Grundstücken in 48720 Rosen-
dahl, Kreis Coesfeld, Gemarkung Osterwick, Flur 2, Flur-
stück 72 (WEA 1), und Flur 1, Flurstück 6 (WEA 2), durch-
geführt werden.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zur Verkehrssicherheit, zum 
Abfallentsorgungsrecht und Bodenschutz, zum Immissi-

onsschutz, Gewässerschutz, zur Flugsicherung, zum Land-
schafts-, Natur- und Artenschutz sowie zum Arbeitsschutz 
ergangen.

Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung beim Oberverwaltungsgericht Münster Klage er-
hoben werden. 

Nicht am Verfahren beteiligte Dritte können gegen den Be-
scheid innerhalb eines Monats nach Ablauf der Auslegungs-
frist Widerspruch beim Kreis Coesfeld, Der Landrat, 70-Um-
welt, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld, bzw. Postfach, 
48651 Coesfeld, einlegen. Der Widerspruch ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs gegen diesen Bescheid kann nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung gestellt und begründet 
werden. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides vom 27.06.2024 in der Zeit 
vom 16.07.2024 bis einschließlich 29.07.2024 während der 
Dienststunden zur Einsicht an folgenden Stellen ausliegt:

1. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70-Umwelt, 
 Raum 218, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld;

2. Gemeindeverwaltung Rosendahl, Fachbereich II – 
 Planen und Bauen, Zimmer 127, 
 Osterwick, Hauptstr. 30, 48720 Rosendahl;

3. Gemeindeverwaltung Legden, Fachbereich 3 – 
 Planen, Bauen und Gebäudemanagement,
 Zimmer 23, Amtshausstr. 1, 48739 Legden, 
 zu folgenden Zeiten:

 montags bis freitags vormittags  08:30 bis 12:30 Uhr
 dienstags nachmittags  14:30 bis 18:00 Uhr
 donnerstags nachmittags 14:30 bis 17:00 Uhr;
 Bei Einsichtnahme am Dienstagnachmittag bitte am Sei-

teneingang des Rathauses klingeln.

Daneben besteht die Möglichkeit, den Genehmigungsbe-
scheid im oben genannten Zeitraum einzusehen unter der 
Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten als zugestellt.

Coesfeld, den 10.07.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2023/0596
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

105/24 - Kreis Coesfeld

Satzung vom 28.06.2024 zur Änderung der Satzung „All-
gemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Kreises Coesfeld über 
die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV“ vom 28.09.2023

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Abs. 1 

https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
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und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW), § 5 KrO NRW 
sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hat der Kreistag des Kreises 
Coesfeld in seiner Sitzung am 25.06.2024 Folgendes be-
schlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld „Allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 
des Kreises Coesfeld über die Festsetzung des Deutsch-
landtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ vom 
29.09.2023 in der aktuell geltenden Fassung wird wie folgt 
geändert:

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. September 2024 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Ge-
währung von Ausgleichsleistungen wird auch nach dem Au-
ßerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfül-
lung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunter-
nehmen und Durchführung der Schlussabrechnung durch 
den Kreis Coesfeld). Die allgemeine Vorschrift kann durch 
allgemeine Vorschrift verlängert, geändert oder aufgehoben 
werden.

Artikel II

Diese Satzung tritt gem. § 5 Abs. 4 KrO NRW nach dem Tag 
der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 28.06.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

106/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Olexandra	Sheberstova

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 21.06.2024, 
Aktenzeichen 36 VA COE-XU519, ist zuzustellen an Frau 
Olexandra Sheberstova, zuletzt wohnhaft in Elsa-Bränd-
ström-Straße 43, 48249 Dülmen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 05.07.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

59348 Lüdinghausen 
Straßenverkehrsamt 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Lüdinghausen, den 05.07.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

107/24 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Swen Antonius Gossens

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 21.06.2024, Akten-
zeichen 36 VA COE-ZL484, ist zuzustellen an Herrn Swen 
Antonius Gossens, zuletzt wohnhaft in Sökelandstraße 12, 
48653 Coesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 05.07.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

59348 Lüdinghausen 
Straßenverkehrsamt 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Lüdinghausen, den 05.07.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker 

108/24 - Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2022 des Abwasserwerkes der Stadt 
Dülmen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist eine Bilanz-
summe von 79.386.875,65 € aus. Die Ergebnisrechnung 
schließt mit einem Bilanzgewinn von 1.420.479,70 € und die 
Finanzrechnung mit einem Plus von 553.179,28 € ab. Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat am 
27.06.2024 den Jahresabschluss 2022 mit den vorgenann-
ten Zahlen sowie den Anhang und den Lagebericht 2022 in 
der vorgelegten Fassung festgestellt. Der Bilanzgewinn ist 
laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Ge-
winnrücklage im Sonderhaushalt des Abwasserwerkes zu-
zuführen. 

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH, Coes-
feld, geprüft.

Diese hat mit Datum vom 21.05.2024 folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An das 

Abwasserwerk der Stadt Dülmen
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung), Dülmen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES	UND	DES	LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 
Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Dülmen (ei-
genbetriebsähnliche Einrichtung) für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebslei-
tung) und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigen oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen sowie um ausreichende und geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwarten werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangen 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
und geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
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SONSTIGE	GESETZLICHE	UND	ANDERE	RECHTLICHE	
ANFORDERUNGEN

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 befasst. Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW haben 
wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzu-
gehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragen-
kreis 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßig-
keit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Das Druckwerk zum Jahresabschluss 2022 wird gemäß § 26 
Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung NRW bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten beim Abwasserwerk der Stadt Dülmen, 
Verwaltungsgebäude Heinrich-Leggewie-Straße 13, Zim-
mer 12, 48249 Dülmen. Die Einsichtnahme ist während der 
allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 08.30 
bis 12.00 Uhr, außerdem montags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
sowie donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) möglich. 

Dülmen, den 03.07.2024

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

  I.V.
gez. Geiger gez. Böinghoff
Betriebsleiterin Leitung Finanzen

109/24 - Stadt Dülmen

XI. Änderungssatzung vom 04.07.2024 zur Satzung über 
die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruch-
nahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflege,	offenen	Ganztagsschulen	und	Über-
mittagbetreuungen auf dem Gebiet der Stadt Dülmen 
vom 15.07.2011

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und des § 90 SGB VIII 
und der §§ 50 und 51 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
- Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes – SGB VIII - vom 03. Dezember 2019 (GV 
NRW Seite 877) in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in ihrer 
Sitzung am 27.06.2024 folgende XI. Änderungssatzung vom 
04.07.2024 zur Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kinder-
tageseinrichtungen, Kindertagespflege, offenen Ganztags-
schulen und Übermittagbetreuungen auf dem Gebiet der 
Stadt Dülmen vom 15.07.2011 beschlossen:

Artikel I

§ 6 Absatz 2 wird wie folgt neu ergänzt:
„Besuchen mehr als ein Kind eines Beitragspflichtigen 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege 
oder eine offene Ganztagsschule, so ist für das zweite und 
jedes weitere Kind ein um 75 von Hundert ermäßigter Bei-
trag zu zahlen. Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach 
dem Einkommen, der Betreuungsart und der Betreuungs-
form der höchste Beitrag ergibt. Ist ein Kind eines Beitrags-
pflichtigen nach § 50 Abs. 1 KiBiz beitragsbefreit, so ist für 
jedes Geschwisterkind, das nicht nach § 50 Abs. 1 KiBiz bei-
tragsbefreit ist, ein um 75 von Hundert ermäßigter Beitrag zu 
zahlen. Mehrlingskinder werden in Satz 1 und Satz 3 wie ein 
Kind gezählt. Ergäben sich ohne die Regelung aus Satz 4 
unterschiedlich hohe Beiträge für Mehrlingskinder, so ist der 
höchste Beitrag zu zahlen.
Diese Regelung wird auf Antrag auch auf Geschwisterkinder 
von Kindern, die einen heilpädagogischen Platz in Anspruch 
nehmen und sich analog zu § 50 Abs.1 KiBiz in der beitrags-
freien Zeit befinden, übertragen.“

Artikel II

In der Anlage zu § 6 Absatz 1 werden die Elternbeitragsta-
bellen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
um eine neue Einkommensstufe 35 ergänzt. Die Stufe 34 
heißt dann „bis 140.000“ und die Stufe 35 „über 140.000“. 
Die Beitragssätze in der Stufe 35 sind die Beitragssätze der 
Stufe 34 um jeweils 4% erhöht.

Artikel III

Die Änderung der Satzung zu Artikel I tritt rückwirkend zum 
01.08.2023 und die Änderung zu Artikel II zum 01.08.2025 
in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende XI. Änderungssatzung vom 04.07.2024 zur 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflege, offenen Ganztagsschulen und Über-
mittagbetreuungen auf dem Gebiet der Stadt Dülmen vom 
15.07.2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, diese Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, der Bürgermeister 
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hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder der Form- 
oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Dülmen, 04.07.2024

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp 

110/24 - Stadt Dülmen

Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Dülmen 
als Meldebehörde verpflichtet, verschiedene Übermittlungen 
von Personendaten aus dem Melderegister vorzunehmen. 

Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen 
ein Widerspruchsrecht zu:

1. Übermittlung von Daten eines Familienangehörigen 
an	 eine	 öffentlich-rechtliche	 Religionsgesellschaft,	
wenn	 der	 Familienangehörige	 der	meldepflichtigen	
Person	nicht	derselben	oder	keiner	öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehört – soweit die 
Daten nicht für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt wer-
den – gem. § 42 Abs. 2 BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 42 Abs. 3 
Satz 2 BMG widersprechen. 

2. Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene gem. § 50 Abs. 1 
BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

3. Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk gem. § 50 Abs. 2 BMG 

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

4. Übermittlung aller Daten aller volljährigen Einwoh-
ner an Adressbuchverlage für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnis in Buchform) 
gem. § 50 Abs. 3 BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen.

5. Übermittlung der Daten zu Personen, die im Folge-
jahr volljährig werden, an das Bundesamt für Perso-
nalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke der 
Übersendung von Informationsmaterial gem. § 58 c 
Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 36 Abs. 2 
BMG widersprechen. 

Sie können online im Serviceportal der Stadt Dülmen, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift in einem 
persönlichen Termin (Terminvereinbarung unter 02594-
12 102 oder unter  www.duelmen.de/termine) von Ihren 
Widerspruchsrechten Gebrauch machen. Bitte wenden Sie 
sich an das

Bürgerbüro der Stadt Dülmen, 
Markt 1 (Rathaus), 48249 Dülmen

Dülmen, den 01.07.2024

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

111/24 - Stadt Dülmen

1.) 86. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich „Hiddingseler Straße“ 

2.) Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 252 „Nahversorgung Dernekamp“

hier: Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 27.06.2024 folgende Beschlüsse gefasst:

zu 1.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur 86. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für den Bereich „Hiddingseler Straße“ in der 
Gemarkung Dülmen-Stadt beschlossen.

zu 2.)
Gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 12 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 252 „Nahver-
sorgung Dernekamp“ für einen Bereich nördlich des Kreis-
verkehres Lüdinghauser Straße / Hiddingseler Straße in der 
Gemarkung Dülmen-Stadt beschlossen.

Die räumlichen Geltungsbereiche der o. g. Beschlüsse sind 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die räumlichen Geltungsbereiche sind auch online unter der 
Internet-Adresse 

h t t p s : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?pid=31852 
(Flächennutzungsplan)

und

h t t p s : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?pid=80366 
(Bebauungsplan)

abrufbar.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung der o. g. Ver-
fahren gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Dülmen, den 03.07.2024

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?pid=31852
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?pid=31852
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?pid=80366
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?pid=80366
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Anlage zu 111/24 - Stadt Dülmen

112/24 - Stadt Dülmen

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 246 „Heideloh-
straße“
hier: Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 27.06.2024 den Bebauungsplan Nr. 246 
„Heidelohstraße“ in der Gemarkung Dülmen-Stadt gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung als Satzung be-
schlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan Nr. 246 „Heidelohstraße“ in Kraft.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 246 „Heidelohstra-
ße“ mit der jeweiligen Begründung im Verwaltungsgebäude 
der Stadt Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße 13, 2. Oberge-
schoss, Fachbereich Stadtentwicklung, während folgender 
Zeiten einsehen und über dessen Inhalte Auskunft verlan-
gen:

Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr, außerdem
Montag  14.00 – 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Darüber hinaus sind der Bebauungsplan sowie die Begrün-
dung auch online unter der Internet-Adresse 
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h t t p s : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=69682.0 

abrufbar.

Hinweise:

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen.

2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=69682.0
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=69682.0
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3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in 
der z. Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Dülmen, den 09.07.2024

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

113/24 - Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup

Gewässerunterhaltungsarbeiten im Wasserverbandsge-
biet Amelsbüren-Hiltrup

Der Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup in Münster kündigt 
hiermit die Durchführung der diesjährigen Unterhaltungsar-
beiten an den Gewässern im Verbandsgebiet an.

Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist es, einen ordnungs-
mäßigen Zustand des Gewässers und der Ufer für den Was-
serabfluss zu erhalten und die günstigen Wirkungen des Ge-
wässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft 
zu bewahren und zu entwickeln.

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers 
und seine Anlieger werden daran erinnert, dass sie die zur 
Gewässerunterhaltung erforderlichen Arbeiten und Maßnah-
men am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden 
haben. Die Anlieger haben das auf die Böschungsoberkan-
te gebrachte Räumgut zu beseitigen. Sie sind verpflichtet, 
den entlang der Böschungsoberkante verlaufenden Unter-
haltungsstreifen am Gewässerrand auf 0,80 m Breite von 
jeglicher Bewirtschaftung freizuhalten.

Rechtsgrundlage: § 30 Wasserhaushaltsgesetz, § 97 Lan-
deswassergesetz in Verbindung mit der Verbandssatzung.

Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup
gez. Georg Billermann
Verbandsvorsteher

114/24 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärung von Sparurkunden der 
Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 351076484 (ggf. ausgestellt unter der Nummer 
300055977, BLZ 428 513 10) geführten Spareinlage bean-
tragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.09.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.06.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 300804879 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.09.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.06.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337627533 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 27.09.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 27.06.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335203345 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
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Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.10.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 04.07.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336536941 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.10.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 04.07.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335121554 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.10.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 04.07.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336944020 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 03.07.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


